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Chur. 15. Juli 1917. Nr. 7

BÜNDNERISCHES

MONATSBLATT
ZEITSCHRIFT FÜR BÜNDNER.

GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON DR. F. PIETH

ERSCHEINT MITTE JEDEN MONATS.

Mitteilungen aus Bergeller Notarsprotokollen.
Von Christine von Hoiningen-Huene, Chur.

(Fortsetzung.)

2. Die Notare.
In Graubünden gab es Notare nur im Engadin, Bergell,

Puschlav, Münstertal und in den 1512 eroberten italienischen
Untertanenlanden Veltlin, Bormio-Chiavenna. In allen übrigen
Teilen des Gotteshausbundes, wie im Obern oder Grauen Bund
und im Zehngerichtenbund herrschte die Siegelurkunde. Das
kleine enge Bergell mit seinen sechs Dorfgemeinden wimmelte
von Notaren. In einem Tal, wo es sonst nur Bauern,
Handwerker und Gewerbsleute gab, war das Notariat während des

14., 15. und noch bis gegen Mitte des 16. Jahrhunderts der
vornehmste Stand. Notariat und Patriziat fiel hier zusammen in
einen Begriff.7 Der höchste Beamte des Bergells, der Podestà,
ging bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts fast ausschließlich

7 Gesetzlich gab es in Graubünden kein Patriziat, wohl aber
tatsächlich, indem die regierenden Stellungen meistens aus einem kleinen
Kreis bestimmter Familien besetzt wurden. Daß diese Familien sich
selbst als Patriziat auffaßten, geht z. B. daraus hervor, daß studierende
Salis in Orléans sich in die Matrikel der germanischen Nation
als „Patrizier" einzeichneten. Ebenso nannte sich ein de Mont, der
die Kapelle in Villa erbaute, in der Inschrift über der Türe „Patrizier
des Lungnez". Das sollte nicht schlechtweg „Bürger" heißen, sondern
es sollte die regierende Stellung der Familie bezeichnen.
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